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Sauren betregenb ben Solljug be§ SunbeSgefefceS bom
31. ÜKärj 1922 über bie Sefd()äftigung bec jugenblichen
unb weiblichen ißerjonen in ben (Seroerben foroie be-

jüglich bei Serorbnung beS SunbeSrateS bom 9. April
1925 über bte AuffteHung unb ben Setrieö bon ®ampf=
feffeln unb ®ampfgefägen berüiftcfjtigt, bon beten 53er-

öffentlichung in ber legten ißubltfation abgelesen roocben

roac, roeil man biefe ©tlaffe gleichzeitig unb in möglidhfter
Sßollfiänbigfeit roiebergeben wollte.

®ie Anorbnung beS ©toffeS erfolgte roie im ©onber-
heft 2 in ber SBeife, bag er in bie beiben §auptab-
fdhnitte Arbeitsrecht unb ©ojialberfid&erung gegliebert
rourbe. ®er Abfchnitt über bas Arbeitsrecht umfagt
feinerfeiiS folgende ©ruppen: Arbeitsnachweis, Arbeits-
iofenüerficherung, berufliche AuSbilbung, Arbeitsgerichts-
barfeit unb GstntgungSroefen, berfdgiebene ©tlaffe mit
SBeftimmungen atbeitSredhtlicher Ratur, rooju neu hi«*
jufomraen bie fantonolen ©rlaffe betreffenb ben Sßoüjug
be§ SunbeSgefegeS bom 31. äftärz 1922 über bie Se*
fchäftigung bec jugenblichen unb weiblichen ißerfonen in
ben ©eroetben, foroie bie fantonolen Sorfdgriften äber
bie AuffteHung unb ben Setrieb bon ®ampffeffeln unb
®atnpfgefägen. ®et Abfchnitt äber bie ©ojialbetfidherung
ift roie folgt eingeteilt: Kran fen berfidlerung, IXnfaOber-
fidgerung. Snnergalb ber einzelnen ©cuppen finb bie
betfdgiebenen ©tlaffe nach Sunb unb ben einzelnen Kan-
tonen gefthieben. ®ie Kantone finb in ihrer offiziellen
Reihenfolge angeorbnet, unb innerhalb ber einzelnen
Kantone ift fär bie Aufeinanberfolge ber einzelnen ©r-
laffe beren dgronologifdge Reihenfolge maggebenb. Ab-
roeichungen bon biefer Anorbnung erfolgten nur, roo.
bieS im gntereffe beS fachlichen .QufammengangeS jroecf*
mä^ig erfchien.

®ie gufammenfietlung ber ©efeggebungSteste äber
baS Arbeitsrecht beforgte bas ©ibgenöfgfdge Arbeitsamt,
biejentge äber bie ©ozialberfidgetung baS Sun besamt
fär ©ozialberftdherung.

9er Umgang mit elefctrifdjen
Apparaten.

®urdg bie greffe ging oor einiger bie Rlittei*
lung oon etnem Sranb, ber burch baS ©tehenlaffen etner
etngefdfjalteten eleftrifdjen Seefanne oerurfacht roorben
mar. ®tefer gaü ift nicht gerabe häufig, immerhin aber
auch «ich! oeretnjelt. Sei ben ohnehtn recht feltenen
burch ©Ieflrijität geroorgerufenen Sränben ift metgetiS
ba§ Sägeletfen ber ©dgabenftifter. Qutigifcg reiht man
biefe Kategorie oon geuerbrängen unter bie gagrläffig'
feiten ein. Ridgt immer hüben gagrlägigfelten fcgmer*
mtegenbe folgen. Dft ift nur eine hohe ©tromredgnung
ju bezahlen.

©eroig maren bie Sränbe roohl nie beabfichtigt, fo-
menig rote bte überfdgreitungen ber normalen ©trombe«
Zöge. Aber gagrlägigfett roirb heute eben beftraft unb
UnfenntntS fcgägt nicht.', STcan muß immer roteber bie

^Beobachtung machen, bag eleftrifdhe Apparate nodh oiel
zu roenig entfprecgenb ihrer ©igenart behanbelt roerben.
Sielfadfj fleht man noch bazu im Sanne ber ®aS> ober
§oIzfä<he, hat oon biefer eine ganze Reihe oon Anfchau-
ungen unb Segriffen tnS „eleftrifdhe Zeitalter" hinüber«
gerettet unb hat im Unterbewugtfetn noch ben ©ebanfen,
bag ohne glamme fein Sranb entgehen fönne. gär bte
©icgergett ber ©leftrizität als Sicht', SBärme« unb Kraft--
quelle ift eS entfdhieben beffer, roenn bte £>au8frau ihr
als Unroigenbe gegenübergeht, geh fadhmännifdh beraten
lägt unb geh mit ben ©igenarten ber ©inriegtungen oer«
traut macht, als roenn ge bte ooreleftrifcgen Sergältnige
Zum AuSgangSpunft nimmt. ©ineS ber SRerfmale ber

©leftrizität ig nun einmal bie Ungcfjtbarfeit, bie ©erudg-
loggfett unb ber SBegfaQ einer ogenen glamme.

®tefeS SJJetfmal barf nie auger Acht gelogen roer«
ben. SBte geh bte fpauSfrau angewöhnt hat, oor bem

Settegehen bte 3immer in Sezug auf gefdhloffene genfter
unb auSgelöfdhteS Sicht zu fontroElieren, fo mug ge In
biefe Kontrolle ebenfalls bte eleftrifchen Apparate etnbe«

Ztegen. Kodhplatten unb Sägeletfen gnb zu fontroHteren,
ob ge auSgefdhaltet gnb ober nicht. SBo irgenb ein

Apparat mittelft ©dhnur unb ©teefer abgezweigt ift, mug
ber ©teefer herausgezogen roerben. Ramentlicg gilt bteS

auch oon Apparaten, bte oon ber Sampenfagung abge*
Zweigt gnb. ®aS ®regen beS Schalters genügt ^ter
nicht immer, tnbem aus irgenb etnem ©runbe — man
fennt baburdfj entganbene SranbfäHe — bte ©tnfdgalt«
gellung wieber herbeigeführt werben fönnte.

5Ran metfe geh, bag bie Sicherung gegen Sägeletfen«
unb Seefannenbränbe nidht fcgüfct. ®te Sicherung ig
nur ein Sentil gegen zu hohe ©tromgärfen. Set ben

betrachteten gäHen ig jebocg bie ©tromgärfe normal
unb lebigltth bte bauernbe ©Inwitfung ber £>tge auf ein
unb bicfelbe ©teile oerurfacht ben Sranb. 3Jlan glaube
auch nicht, bag eine feuetfege Unterlage etnen abfolut
gegeren ©chuh bietet, ©erabe bie erwähnte Seefanne
ruhte auf einer folchen Unterlage! @S lägt geh eben

nicht oerhtnbern, bag zufolge ber bauernb witfenben
§ige auch baS feuerfege Rlaterial fegr heig wirb, gängt
eS auch nicht zu brennen an — getreu fetner ©igenart
— fo fann eS boch bie 4>ige einem gegen geuer weniger
empgnblichen ©egenganb — z- bte Sifchplatte —
übertragen unb etn Serfengen oerurfachen. Stegen bann
tn ber Rähe leichtentzänbliche ©egengänbe, fo fchlägt
balb bie ogene glamme hodh! SRan fennt einen gaß,
roo ber Rog etneS SägeletfenS fo heig rourbe, bag
ftdh bte gäge in ben ïifdjj einbrannten unb bie Rög
gâche balb auf bie Sifchplaue zu ggen fam, ge oer«

fengte, in bie ®ifchfchublabe gel unb bort einen ©tog
Sriefe entzänbete.

Alfo roeber Angg, noch ^ahrlägigfeit, fonbern Kon«
trolle unb Überwachung. ®te eleftrifchen Apparate er«

forbetn ihre Seaufgdljtigung — fogar trog Automaten
— fo gut roie baS ®aS, bie Kage beS SerfaufSmagazln®
ober bie Süftung etneS Limmers. ®ann pagtert noch

weniger, obfdhon ja ohnehin bereits augerorbentllch wenig
oorfommt. (421)

Sfeunjeicben Der 6pnItborfteit Des Bolzes.
(Rottcfponbetij.)

AIS SRertmale fär bie Seurteilung ber ©paltbarfeit
beS frolzeS am gehenben Stamme gelten Agreinh«tt,
groge ©chaftlänge, gleichförmige Abnahme ber Stamm'
biefe, fetne Rtnbenbilbung, hoch unb gerabe hlnaufgeigenbe
Rinbenrige unb bei gierten, roenn bie oon ben |>aupt'
rourzeln am ©toefenbe auSgehenben Sacfen unb bie

Zwifchen ben SfiBurzeln auSlaufenben Rinnen tn {entrechte*
Stnie parallel am Stamme hinaufgeigenb oerlaufen-
©benfo gelten im allgemetnen rechtSgnnig gebeerte giegte"
ober folche mit roagrecht gehenben ober herabhängenden,
roenig oergabelten Agen als fpaltbar.

®em Reotertunbigen gilt ber ©tanbort als zu®®*'

lägiges Rlittel zur Seurteilung ber ©paltbarfett.
®ie ©paltigfett fann audh baburch feggegellt werben,

bag man zur Unterfuchung beS SetlaufeS ber Çolzfafe*"
einen fleinen ©pan aus bem Stamme hetauShaut (bn®

fogenannte „Kogen" ber ©paltgämme tn ben Karpathen)'
Seim Itegenben Stamme fann man geh oon be*

©paltbarfeit unfehwer burch Unterjochung ber ©pieg*''
unb §olzfafern an etnem Keinen ©pane unb burch Unte*'
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Jahren betreffend den Vollzug des Bundesgesetzes vom
31. März 1922 über die Beschäftigung der jugendlichen
und weiblichen Personen in den Gewerben sowie be-

züglich der Verordnung des Bundesrates vom 9, April
1925 über die Aufstellung und den Betrieb von Dampf-
kesseln und Dampfgefäßen berücksichtigt, von deren Ver-
öffentlichung in der letzten Publikation abgesehen worden
war, weil man diese Erlaffe gleichzeitig und in möglichster
Vollständigkeit wiedergeben wollte.

Die Anordnung des Stoffes erfolgte wie im Sonder-
heft 2 in der Weise, daß er in die beiden Hauptab-
schnitte Arbeitsrecht und Sozialversicherung gegliedert
wurde. Der Abschnitt über das Arbeitsrecht umfaßt
seinerseits folgende Gruppen: Arbeitsnachweis, Arbeits-
losenverstcherung, berufliche Ausbildung, Arbeitsgerichts-
barkeit und Einigungswesen, verschiedene Erlasse mit
Bestimmungen arbeitsrechtlicher Natur, wozu neu hin-
zukommen die kantonalen Erlasse betreffend den Vollzug
des Bundesgesetzes vom 31. März 1922 über die Be-
schäftigung der jugendlichen und weiblichen Personen in
den Gewerben, sowie die kantonalen Vorschriften über
die Aufstellung und den Betrieb von Dampfkesseln und
Dampfgefäßen. Der Abschnitt über die Sozialversicherung
ist wie folgt eingeteilt: Krankenversicherung, Unfallver-
sicherung. Innerhalb der einzelnen Gruppen sind die
verschiedenen Erlasse nach Bund und den einzelnen Kan-
tonen geschieden. Die Kantone sind in ihrer offiziellen
Reihenfolge angeordnet, und innerhalb der einzelnen
Kantone ist für die Aufeinanderfolge der einzelnen Er-
lasse deren chronologische Reihenfolge maßgebend. Ab-
weichungen von dieser Anordnung erfolgten nur, wo
dies im Interesse des sachlichen Zusammenhanges zweck-
mäßig erschien.

Die Zusammenstellung der Gesetzgebungstexte über
das Arbeitsrecht besorgte das Eidgenössische Arbeitsamt,
diejenige über die Sozialversicherung das Bundesamt
für Sozialversicherung.

Der Amgang mit elektrischen
Apparaten.

Durch die Presse ging vor einiger Zeit die Mittei-
lung von einem Brand, der durch das Stehenlassen einer
eingeschalteten elektrischen Teekanne verursacht worden
war. Dieser Fall ist nicht gerade häufig, immerhin aber
auch nicht vereinzelt. Bet den ohnehin recht seltenen
durch Elektrizität hervorgerufenen Bränden ist meistens
das Bügeleisen der Schadenstifter. Juristisch reiht man
diese Kategorie von Feuerbrünsten unter die Fahrlässig-
ketten à. Nicht immer haben Fahrlässigkeiten schwer-
wiegende Folgen. Oft ist nur eine hohe Stromrechnung
zu bezahlen.

Gewiß waren die Brände wohl nie beabsichtigt, so-

wenig wie die Überschreitungen der normalen Ttrombe-
züge. Aber Fahrlässigkeit wird heute eben bestraft und
Unkenntnis schützt nicht. ' Man muß immer wieder die

Beobachtung machen, daß elektrische Apparate noch viel
zu wenig entsprechend ihrer Eigenart behandelt werden.
Vielfach steht man noch dazu im Banne der Gas- oder
Holzküche, hat von dieser eine ganze Reihe von Anschau-
ungen und Begriffen ins „elektrische Zeitalter" hinüber-
gerettet und hat im Unterbewußtsein noch den Gedanken,
daß ohne Flamme kein Brand entstehen könne. Für die
Sicherheit der Elektrizität als Licht-, Wärme- und Kraft-
quelle ist es entschieden besser, wenn die Hausfrau ihr
als Unwissende gegenübersteht, sich fachmännisch beraten
läßt und sich mit den Eigenarten der Einrichtungen ver-
traut macht, als wenn fie die vorelektrischen Verhältnisse
zum Ausgangspunkt nimmt. Eines der Merkmale der

Elektrizität ist nun einmal die Unsichtbarkeit, die Geruch-
losigkett und der Wegfall einer offenen Flamme.

Dieses Merkmal darf nie außer Acht gelassen wer-
den. Wie sich die Hausfrau angewöhnt hat, vor dem

Bettegehen die Zimmer in Bezug auf geschlossene Fenster
und ausgelöschtes Licht zu kontrollieren, so muß fie in
diese Kontrolle ebenfalls die elektrischen Apparate einbe-

ziehen. Kochplatten und Bügeleisen sind zu kontrollieren,
ob sie ausgeschaltet sind oder nicht. Wo irgend ein

Apparat mittelst Schnur und Stecker abgezweigt ist, muß
der Stecker herausgezogen werden. Namentlich gilt dies

auch von Apparaten, die von der Lampenfasiung abge-
zweigt sind. Das Drehen des Schalters genügt hier
nicht immer, indem aus irgend einem Grunde — man
kennt dadurch entstandene Brandfälle — die Einschalt-
stellung wieder herbeigeführt werden könnte.

Man merke sich, daß die Sicherung gegen Bügeleisen-
und Teekannenbrände nicht schützt. Die Sicherung ist
nur ein Ventil gegen zu hohe Stromstärken. Bei den

betrachteten Fällen ist jedoch die Stromstärke normal
und lediglich die dauernde Einwirkung der Hitze auf ein
und dieselbe Stelle verursacht den Brand. Man glaube
auch nicht, daß eine feuerfeste Unterlage einen absolut
sicheren Schutz bietet. Gerade die erwähnte Teekanne
ruhte auf einer solchen Unterlage! Es läßt sich eben

nicht verhindern, daß zufolge der dauernd wirkenden
Hitze auch das feuerfeste Material sehr heiß wird. Fängt
es auch nicht zu brennen an — getreu setner Eigenart
— so kann es doch die Hitze einem gegen Feuer weniger
empfindlichen Gegenstand — z. B. die Tischplatte —
übertragen und ein Versengen verursachen. Liegen dann
in der Nähe leichtentzündliche Gegenstände, so schlägt
bald die offene Flamme hoch! Man kennt einen Fall,
wo der Rost eines Bügeleisens so heiß wurde, daß
sich die Füße in den Tisch einbrannten und die Rost
fläche bald auf die Tischplatte zu sitzen kam. sie ver-
sengte, in die Tischschublade fiel und dort einen Stoß
Briefe entzündete.

Also weder Angst, noch Fahrlässigkeit, sondern Kon-
trolle und Überwachung. Die elektrischen Apparate er-

fordern ihre Beaufsichtigung — sogar trotz Automaten
— so gut wie das Gas, die Kasse des Verkaufsmagaztns
oder die Lüftung eines Zimmers. Dann passiert noch

weniger, obschon ja ohnehin bereits außerordentlich wenig
vorkommt. (421)

Kennzeichen der SMdnrkeil des Holzes.
(Korrespondenz.)

Als Merkmale für die Beurteilung der Spaltbarkett
des Holzes am stehenden Stamme gelten Astretnheit,
große Schaftlänge, gleichförmige Abnahme der Stamm'
dicke, feine Rindenbildung, hoch und gerade hinaufsteigende
Rtndenrisse und bei Fichten, wenn die von den Haupt-
wurzeln am Stockende ausgehenden Backen und die

zwischen den Wurzeln auslaufenden Rinnen in senkrechter
Linie parallel am Stamme hinaufsteigend verlaufen-
Ebenso gelten im allgemeinen rechtsfinntg gedrehte Fichte"
oder solche mit wagrecht stehenden oder herabhängende",
wenig vergabelten Asten als spaltbar.

Dem Reoterkundigen gilt der Standort als zuoer-
lässiges Mittel zur Beurteilung der Spaltbarkeit.

Die Spaltigkeit kann auch dadurch festgestellt werde",
daß man zur Untersuchung des Verlaufes der Holzfaser"
einen kleinen Span aus dem Stamme heraushaut (d"^
sogenannte „Kosten" der Spaltstämme in den Karpathe")

Beim liegenden Stamme kann man sich von der

Spaltbarkeit unschwer durch Untersuchung der Spiegel'
und Holzfasern an einem kleinen Spane und durch Unter'
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ber Ouetfcfyntttfläcfje auf oorhanbene, roetm auch
Uoch fo Hetr.e Äernriffe unb ber SRarbelßäche auf parallel
Sur ©tammachfe oerlaufenbe ©cijrolnbriffe überzeugen.
®te alle beulen auf gute ©paltbarfeit.

Sie ©paltbarfeit ift eine ©igenfchaft non großer Se»
beutung für ben @ebrau«f)§ioert eines ^»öljeS, benn eine

penge oon Oeroerben begrünbet auf biefelbe ifjren @e»

f<hßft§betrteb, unb ebenfo ift bte Vurichtung ber Haupt»
orenn^olsmaffe im SQBalbe allein auf biefer ©igenfdfjaft
9®ßüfct. @S ift namentlich in letztgenannter Seztehung
«In Heiner Unterfcbteb in ber ©efdijäftsfßrberung, unb
öaher auch üu IrbettSoerbienße beS Holzhauers, ob bte

luSfotmung beS SrennljölzeS in fdjjroet» ober leldEjifpal»
^'gem Çolze ftatthat.

SBachSiumSoerhältnlffe unb ©tanbori haben einen
9a«z heïoorragenben ©htßuß auf bie ©paltbarfeit beS
Holzes. Oefchloffener ©tanb unb frifcher Soben be»

flönftigen baS SängenroadEjStum, hiemü ©erabfaferigfeit,
Sangfaferigfeit unb Ißloßgfelt, unb tnfolgebeffen auch
Setchifpaltigfeit.

SebhafteS 3ßa^Stum begünftigt überhaupt bte ©pattig»
«tt, baS zeigen uns alle gefdjloffen erroachfenen ©langen»
Hölzer, ebenfo bte üppig aufgefcfioffenen ©todfloben faß
«Her Holzarten. Inhere Umftänbe abgerechnet, enthält
fomit audj jette partie beS ©chafteS baS leldhterfpaltige
Holz, roelche unter bem ©inßuffe eines lebhaften 2Bac|S»
juins entftanben ift, unb biefeS gilt in ber Siegel mehr
för ben oberen, als unteren ©tammteil. Sie ©pattbarfett

.^olzeS ift zwar in ber Huuptfadje burch beffen
^au unb einen geroiffen Orab oon ©laßizität ber £oIz=
fafer bebtngt, aber eS treten außerbem noch mehrere
anbete gaftoren hinzu, bie nicht überfehen roerben bürfen,
°a fie faft immer mehr ober roeniger, mit im ©piele
unb.

SBeHenförmiger ober oerfchlungener, unregelmäßiger
«erlauf ber ^olzfafern, rote er burc| zaglreicge etnge-
baute Éfte, burch Sßunbnarben, roimmerige unb maferige
'Sejchaffenhett erzeugt roirb, beblngt ftetS geringere ober
größere ©chroetfpaltigfeit. Vn btefer Beziehung ftnb
^we, Sirîe, platane unb in manchen gälten auch bie

^hornarten namhaft zu machen, rote auch •fpölzer, bte
mentals, in energifchem SängenroachStum ftanben ober
ans roetträumigen Sßartzbeßänben herrühren unb bis
aetab mit Stften befetß ftnb (gichte ufro.). SaS 3Xft= unb
^nrzelholz ift feines frummen, înotigen 3Bu<hfeS halber
nets fchroerfpaltiger als ©tammholz, unb befanntlich gibt

feinen fcbroetfpaltigeren Seil am ganzen Saumfßrper,
als ben ÜBurzelhalS, roo bte Verteilung ber Seiten» unb
Wzrourzeln ihren luSgang nimmt.

j.
-Bon heroorragenbem ©Inßuß auf bte ©paltbarfeit

,a fetner ber Sau ber SRarlftrahlen, benn fie liegen ja
„'I ber ©bene ber ^auptfpaltrichtung. Oroße, fräftige
parfftïûhlen erhöhen ftetS bie ©paltigfeit, roenigfienS
Jiab bie bamtt oerfeheren SBalbbäume, rote SStccfje unb
j'ä)e, als leicht fpaltig befannt. Ungemein Heine unb
zahlreiche SRarfßrahlen befißen unfere [RabelhßlZer, zu*

**» finb bicfelben fehr bänn (benn fie beßehen, ähnlich
® bei Rappel, SCßetbe, Slnbe, Çafel ufro.), nur aus

wer SHethe übereinanber gelagerter Veßen unb oeran«
,®llen beShalb jene ©erabfaferigfeit, rote fte bei ben
hatten Saubhöfzern nicht zu finben ift. Sie Uiabelhöljer
gehören beSßalb zu ben letchtfpaltigßen fpölzern.

Im leicfjteßen fpaltbar ift baS Holz im grünen, ober
troctenen, am fchroerfpaltigßen im halbfeuchten ober

*^en Vußanbe.
V ®er groß hebt bie ©paltigfeit oft gerabezu auf,

ftA fthroächt bie ©laßizität. ©efroreneS |)oIz zeigt
(3 beim ©palten otelfach fprßbe, unb erfchroert baS

w Palten befonbetS noch baburch, baß ber ßeil nidht haften
^ unb auSfprlngt. ^arzgehalt oermtnbert bie ©laßizität

unb hiermit bie Setchtfpaltigfett; biefeS beroeifen am beßen
bie meiß fdjroerfpaltigen, harzreidhen, untern ©tammteile
ber Ätefer.

Sem ©paltigfeitSgrabe nach reihen ßdfj bte gebrauch»
Hdfjßen Holzarten folgenbetmaffen an:

©ehr leicht fpaltbar: gichte, Sanne, SGßetbenrute.

Seicht fpaltbar: 9ßepmuth§föhre, geroßhuliche göhre,
@idf)e, ©fdfje, Suche, ©rle, Särche, ßirbe, ©ibe, Nußbaum,
©belfaßanie, ©afein, SÄfpe.

@<hroer fpaltbar: 3»>etfchgen» unb ^irfchbaum, Ulme,
Sirn» unb Slpfelbaum, Rappel, Slnbe, fRoßfaßante, Iborn,
©iSbeere, Sirfe, SRahagonie, Seaf, platane.

©ehr fdjroerfpaltbar: [Robinie,Kornelfirfche, ©chroarz»
führe, aßeißbudhe, SucßS, ©benholz, fßaltfanber, SRehl»
unb SRaulbeere, Hartriegel, Sogelbeerbaum.

©arnicht fpaltbar: Segelfugclholz (Guajacum) unb
ißalmhölzer. (Zw.)

Êottntafcl,
f JRîïlau§ Hümmer »ßönzli, alt Sshreinerraetßer

in ©otothusn, ßarb am 3. September im liter oon
87 Vahren.

Uerccbieaem.
©in Vöeenroettberoerb in VSriœi. Ser Seßßer beS

im Sau begriffenen, ber ©importe benachbarten ®e»
f^äftSbaueS ©chmibhof fc^rteb oor einiger Vott
einen Vbeenroeitberoerb ^arln, unter luSßhluß ar«
chiteftonifcher Vbeen, Sorf^läge geroänfcht rourben, bie
geeignet erfcheinen, ben SRtetern unb beren Äunben ben

lufenthalt im ©chmibhof mßglidhß angenehm z« geßalten.
Vnnert ber feßgeßeHtett griß gingen eine Unzahl oon
Sorf^lägen ein, beren ©id|tung lange Veit in Infpruch
nahm unb bie aud) bem SretSgericht eine langroterige
unb fdhroierige Irbeit bereitete, bie am 3. September
nachmittags zu ©übe geführt roerben fonnte. [Rieht roe»

niger als 614 [ßerfonen auS ben oerfchiebenßen SerufS*
freifen oon Vöridh unb oon auSroärtS, beteiligten ß<h an
bem mit 10,000 gt. an Sarpretfen auSgefchrtebenen SSßett»

beroerb, oon benen annähernb bie Hälfte mit otelfachen
Inregungen aufrüefte, fo baß annähernb 4000 Vbeen
ber Vurp zur Seurteilung oorlagen, bie in einer erßen
Sichtung in etroa 400 ©mppen rubriziert rourben. Sie
©tnzeloorfchläge, foroeit ße biSfutabel roaren, blieben in
großer SRinberheit, rooßi aber fanben ftdh Inregungen
barunter, bie oon 50 unb mehr SBettberoerbern, hie unb
ba mit nur ganz unroefentlichen Unterfchteben, eingegeben
rourben unb auch bie Vabl jener Teilnehmer iß nicht
Hein, bie in ausführlichen ©ingaben Sußenbe oon mehr
ober roeniger begrünbeten Sorfc|lägen einreichten bis zu
45 Vbeen, bte ft<h in bem SOBunfchzettel beS eifrigßen
SeroerberS finben.

[Rachbem alles Unzroecfmäßige, Unbraudhbare unb allzu
Saienhafte auSgefdhteben roar, biteben tn 19 Hauptgruppen
noch 249 Seroerber übrig, unter bie bie ausgefegte SreiS»
fumme nunmehr zur Setteilung gelangt ; oon einer roeitern
[RebuHion btefer ßattlichen ißreiSanroärterzahl fah bie

Qurp ab, roeii tn einzelnen ©ruppen mit guten, roenn
audh nicht neuen Inregungen ßdfj 50 unb mehr Seroerber
befanben, beren SRaffe nur burch bie luSlofung hätte
oermtnbert roerben fßnneu, ein rabifaleS, aber ungerechtes
SRittel, baS baS tßreiSgeridfjt unb ber Sauherr ablehnten.
Sa eS ftch um ben Üöettberoerb etneS [ßrtoatunterneh»
mens hanbelt, hat eine lufzählung ber als afzeptabet

Be! event. DoppeittncJungt« bitten wir zu rekliiiierc»,
um uunütlae Kesten zu verleiden. Die Expedition.
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suchung der Querschntttfläche auf vorhandene, wenn auch
Noch so kleine Kernrisse und der Marbelfläche auf parallel
ìur Stammachse verlaufende Schwindriffe überzeugen.
Sie alle deuten auf gute Spaltbarkeit.

Die Spaltbarkeit ist eine Eigenschaft von großer Be-
deutung für den Gebrauchswert eines Holzes, denn eine
Menge von Gewerben begründet auf dieselbe ihren Ge-
schäftsbetrieb, und ebenso ist die Zurichtung der Haupt-
brennholzmafse im Walde allein auf dieser Eigenschaft
gestützt. Es ist namentlich in letztgenannter Beziehung
kein kleiner Unterschied in der Geschäftsförderung, und
daher auch im Arbeitsverdienste des Holzhauers, ob die
Ausformung des Brennholzes in schwer- oder leichtspal-
tigem Holze statthat.

Wachstumsverhältnisse und Standort haben einen
ganz hervorragenden Einfluß auf die Spaltbarkeit des
Holzes. Geschlossener Stand und frischer Boden be-

günstigen das Längenwachstum, hiemit Geradfaserigkeit,
Langfaserigkeit und Astlostgkeit, und infolgedessen auch
Leichtspaltigkeit.

Lebhaftes Wachstum begünstigt überhaupt die Spaltig-
kell. das zeigen uns alle geschloffen erwachsenen Stangen-
Hölzer, ebenso die üppig aufgeschossenen Stockloden fast
aller Holzarten. Andere Umstände abgerechnet, enthält
somit auch jene Partie des Schaftes das leichterspaltige
Holz, welche unter dem Einflüsse eines lebhaften Wachs-
t«ms entstanden ist, und dieses gilt in der Regel mehr
lür den oberen, als unteren Stammteil. Die Spaltbarkeit
des Holzes ist zwar in der Hauptsache durch dessen
àu und einen gewissen Grad von Elastizität der Holz-
soser bedingt, aber es treten außerdem noch mehrere
andere Faktoren hinzu, die nicht übersehen werden dürfen,
da sie fast immer mehr oder weniger, mit im Spiele
Md.

Wellenförmiger oder verschlungener, unregelmäßiger
Verlauf der Holzfasern, wie er durch zahlreiche einge-
baute Nste, durch Wundnarben, wimmerige und maserige
Beschaffenheit erzeugt wird, bedingt stets geringere oder
größere Schwerfälligkeit. In dieser Beziehung sind
dllwe, Birke, Platane und in manchen Fällen auch die
Ahornarten namhaft zu machen, wie auch Hölzer, die
jemals in energischem Längenwachstum standen oder
Ms weiträumigen Pflanzbeständen herrühren und bis
Mrab mit Ästen besetzt sind (Fichte usw.). Das Ast- und
A^urzelholz ist seines krummen, knotigen Wuchses halber
nets schwerfälliger als Stammholz, und bekanntlich gibt
^ keinen schwerfälligeren Teil am ganzen Baumkörper,
als den Wurzelhals, wo die Zerteilung der Seiten- und
H°rzivurzeln ihren Ausgang nimmt.

Von hervorragendem Einfluß auf die Spaltbarkeit
P ferner der Bau der Markstrahlen, denn sie liegen ja

der Ebene der Hauptfaltrichtung. Große, kräftige
^arkstrahlen erhöhen stets die Spaltigkeit, wenigstens
M die damit versehenen Waldbäume, wie Buche und

als leicht spaltig bekannt. Ungemein kleine und
Zahlreiche Markstrahlen besitzen unsere Nadelhölzer, zu-

sind dieselben sehr dünn (denn sie bestehen, ähnlich
Me bei Pappel, Weide, Linde, Hasel usw.), nur aus
>Ner Reihe übereinander gelagerter Zellen und veran-

.Men deshalb jene Geradfaserigkeit, wie sie bei den
^Uen Laubhölzern nicht zu finden ist. Die Nadelhölzer
Chören deshalb zu den letchtfaltigsten Hölzern.

Am leichtesten faltbar ist das Holz im grünen, oder
Mnz trockenen, am schwerfälligsten im halbfeuchten oder
^lken Zustande.

d,
^>er Frost hebt die Spaltigkeit oft geradezu auf,

Ück ^ schwächt die Elastizität. Gefrorenes Holz zeigt
H? beim Spalten vielfach spröde, und erschwert das
spalten besonders noch dadurch, daß der Keil nicht haften
'll und ausspringt. Harzgehalt vermindert die Elastizität

und hiermit die Leichtspaltigkeit; dieses beweisen am besten
die meist schwerfälligen, harzreichen, untern Stammteile
der Kiefer.

Dem Spaltigkeitsgrade nach reihen sich die gebrauch-
lichsten Holzarten folgendermaffen an:

Sehr leicht spaltbar: Fichte, Tanne, Weidenrute.
Leicht faltbar: Weymuthsföhre, gewöhnliche Föhre,

Eiche, Esche, Buche, Erle, Lärche, Zirbe, Eibe, Nußbaum,
Edelkastanie, Haseln, Aspe.

Schwer faltbar: Zwetschgen- und Kirschbaum, Ulme,
Birn- und Apfelbaum, Pappel, Linde, Roßkastanie, Ahorn,
Elsbeere, Birke, Mahagonis, Teak, Platane.

Sehr schwer spaltbar: Robinie, Komelkirsche, Schwarz-
föhre, Weißbuche, Buchs, Ebenholz. Palisander, Mehl-
und Maulbeere, Hartriegel, Vogelbeerbaum.

Garnicht faltbar: Kegelkugelholz (Qrmfeum) und
Palmhölzer. (5^v.)

Cànmfà
P Nillaus Hammer-Kiinzli, alt Schretnermeister

in Goiothmv, starb am 3. September im Alter von
87 Jahren.

iüMÄiMM!.
Ein JdeenwettbewerK in Zürich. Der Besitzer des

im Bau begriffenen, der Sihforte benachbarten Ge-
schäftsbaues Schmidhof schrieb vor einiger Zeit
einen Jdeenwettbewerb aus, darin, unter Ausschluß ar«
chitektonischer Ideen, Vorschläge gewünscht wurden, die
geeignet erscheinen, den Mietern und deren Kunden den
Aufenthalt im Schmidhof möglichst angenehm zu gestalten.
Innert der festgestellten Frist gingen eine Unzahl von
Vorschlägen ein. deren Sichtung lange Zeit in Anspruch
nahm und die auch dem Preisgericht eine langwierige
und schwierige Arbeit bereitete, die am 3. September
nachmittags zu Ende geführt werden konnte. Nicht we-
Niger als 614 Personen aus den verschiedensten Berufs-
kreisen von Zürich und von auswärts, beteiligten sich an
dem mit 10,000 Fr. an Barpretsen ausgeschriebenen Wett-
bewsrb, von denen annähernd die Hälfte mit vielfachen
Anregungen aufrückte, so daß annähernd 4000 Ideen
der Jury zur Beurteilung vorlagen, die in einer ersten
Sichtung in etwa 400 Gruppen rubriziert wurden. Die
Etnzelvorfchläge, soweit fie diskutabel waren, blieben in
großer Minderheit, wohl aber fanden sich Anregungen
darunter, die von 50 und mehr Wettbewerbern, hie und
da mit nur ganz unwesentlichen Unterschieden, eingegeben
wurden und auch die Zahl jener Teilnehmer ist nicht
klein, die in ausführlichen Eingaben Dutzende von mehr
oder weniger begründeten Vorschlägen einreichten bis zu
45 Ideen, die sich in dem Wunschzettel des eifrigsten
Bewerbers finden.

Nachdem alles Unzweckmäßige, Unbrauchbare und allzu
Laienhafte ausgeschieden war, blieben in 19 Hauptgruppen
noch 249 Bewerber übrig, unter die die ausgesetzte Preis-
summe nunmehr zur Verteilung gelangt; von einer weitern
Reduktion dieser stattlichen Preisanwärterzahl sah die

Jury ab, weil tu einzelnen Gruppen mit guten, wenn
auch nicht neuen Anregungen sich 50 und mehr Bewerber
befanden, deren Masse nur durch die Auslosung hätte
vermindert werden können, ein radikales, aber ungerechtes
Mittel, das das Preisgericht und der Bauherr ablehnten.
Da es sich um den Wettbewerb eines Privatunterneh-
mens handelt, hat eine Aufzählung der als akzeptabel

Lei event. vopptltt»<lu«gt» dittt« wir zu «»»«lere»,
u« uuuSllge flotte» »u »ermeiüe». v!e expeUltio».
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